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Betreff:
Fortführung des Vertrages der kaufmännischen und technischen Betriebsführung mit der Veolia
Wasser Deutschland GmbH

Beschlussantrag:
Die Verbandsversammlung beschließt den Vertrag zwischen dem Abwasserzweckverband Sachsen-
Nord Dommitzsch und der Veolia Wasser Deutschland GmbH über die kaufmännische und technische
Betriebsführung vom 15.01.2019 nebst Nachtrag vom 31.0S./07.06.2022 über den
Beendigungszeitpunkt am 31.12.2026 hinaus fortzusetzen. Die Verbandsversammlung beschließt
daher die Nichtausübung des Kündigungsrechtes zur ordentlichen Beendigung des Vertrages mit der
Veolia Wasser Deutschland GmbH zum 31.12.2026.

Begründung:

Der bestehende Betriebsführungsvertrag zwischen dem AZV Sachsen-Nord Dommitzsch und der
Veolia Wasser Deutschland GmbH vom 15.01.2019 sowie der Nachtrag vom 31.05./07.06.2022 endet
gemäß § 13 Abs. 2 mit Ablauf der erstmaligen Verlängerungsoption am 31.12.2026. Der Vertrag
verlängert sich letztmalig um weitere 2 Jahre bis zum 31.12.2028, wenn der AZV Sachsen-Nord
Dommitzsch den Vertrag nicht spätestens bis zum 30.06.2026 schriftlich kündigt. Maßgeblich ist der
Eingang der Kündigung beim Betriebsführer.

Die Vorteile des bestehenden Vertrags wurden in der nichtöffentlichen Sitzung vom 21.04.2026
bereits ausführlich erörtert. Insbesondere die Preisstabilität der vertraglich vereinbarten
Betriebsführungspauschalen bis zum Jahr 2028, das fachlich qualifizierte Personal in allen Bereichen
sowie die über viele Jahre hinweg bewiesene Kompetenz sprechen für eine Verlängerung des
Vertrags.

Welche Alternativen stehen dem AZV zur Verfügung?
1. Fusion mit dem Trink- und Abwasserzweckverbandes Torgau Westelbien

Die Haltung des ZV Torgau hat sich nicht verändert. Gespräche im Jahr 2025 führten zu dem
Ergebnis, dass weiterhin keine Fusion gewünscht ist.




